
144 29. Abschnitt

pieren ähnlich sind, anfertigt oder verbreitet, oder 
wer Stempel, Stiche, Platten oder andere Formen, 
welche zur Anfertigung von solchen Drucksachen oder 
Abbildungen dienen können, anfertigt;

7. wer ohne ausdrückliche Ermächtigung der zustän
digen Behörde das Wappen des Reichs oder eines 
Landes oder den Reichsadler oder den entsprechen
den Teil eines Landeswappens führt oder gebraucht 
oder wer unbefugt eine Dienstflagge des Reichs oder 
eines Landes gebraucht; den Wappen, Wappenteilen 
und Flaggen stehen solche gleich, die ihnen zum Ver
wechseln ähnlich sind;

8. wer gegenüber einer zuständigen Behörde oder einem 
zuständigen Beamten über seinen Namen, seinen 
Stand, seinen Beruf, sein Gewerbe, seinen Wohnort, 
seine Wohnung oder seine Staatsangehörigkeit eine 
unrichtige Angabe macht oder die Angabe verwei
gert;

9. wer gesetzlichen Bestimmungen zuwider ohne Ge
nehmigung der Staatsbehörde Aussteuer-, Sterbe
oder Witwenkassen, Versicherungsanstalten oder 
andere dergleichen Gesellschaften oder Anstalten 
errichtet, welche bestimmt sind, gegen Zahlung eines 
Einkaufsgeldes oder gegen Leistung von Geld
beiträgen beim Eintritte gewisser Bedingungen oder 
Fristen, Zahlungen an Kapital oder Rente zu leisten;

10. (aufgehoben);
11. wer ungebührlicherweise ruhestörenden Lärm erregt 

oder wer groben Unfug verübt;
12. wer als Pfandleiher oder Rückkaufshändler bei Aus

übung seines Gewerbes den darüber erlassenen An
ordnungen zuwiderhandelt, insbesondere den durch


